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Forster Profilsysteme AG 

Amriswilerstrasse 50 

9320 ARBON 

SCHWEIZ  

 

Brandschutzverglasung "forster fuego light" 

der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die 
Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-1382 vom 30. August 2012, 
geändert und ergänzt und verlängert in der Geltungsdauer durch Bescheid vom 16. August 2013.  
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und dem vorgenannten Bescheid und darf nur zusammen mit diesen 
verwendet werden.    
  

 

02.12.2015 III 37-1.19.14-279/15 

über die Änderung, Ergänzung und 

Verlängerung der Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 30. August 2012 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert und ergänzt. 

 

1. Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Errichtung der Brandschutzver-
glasung, "forster fuego light" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwider-
standsklasse F 30 nach DIN 4102-13

1
. 

1.1.2 Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus Scheiben, einem Rahmen aus speziel-
len Stahlhohlprofilen mit einer Zwischenlage aus Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)

2
 Bauplatten, den Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befesti-

gungsmitteln nach Abschnitt 2 zu errichten. 

 Die Brandschutzverglasung darf aus werkseitig vorgefertigten, seitlich aneinander gereihten 
bzw. übereinander angeordneten Rahmenelementen zusammengesetzt werden. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die Brandschutzverglasung ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachge-
wiesen als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren Wänden bzw. zur Errichtung 
lichtdurchlässiger Teilflächen in inneren Wänden und darf - unter Berücksichtigung bauord-
nungsrechtlicher Maßgaben - angewendet werden (s. auch Abschnitt 1.2.3). 

1.2.2 Die Brandschutzverglasung erfüllt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 bei 
einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhängig von der Richtung der Brandbean-
spruchung. 

1.2.3 Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen. 

 Nachweise der Standsicherheit und diesbezüglicher Gebrauchstauglichkeit sind für 
den - auch in den Anlagen dargestellten - Zulassungsgegenstand, unter Einhaltung der in 
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung definierten Anforderungen und unter Be-
rücksichtigung der Bestimmungen in Abschnitt 3, für die im Anwendungsfall geltenden Ver-
hältnisse und Erfordernisse, zu führen. 

 Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit der einzelnen Pro-
dukte und der Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
nicht erbracht. 

 Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Wärme- und/oder Schallschutz gestellt werden. 

1.2.4 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in/an 
Massivwände bzw. –bauteile oder Trennwände nach Abschnitt 4.3.1.1 
einzubauen/anzuschließen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden 
Bauteile müssen mindestens feuerhemmende3 Bauteile sein. 

 
1
  DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe, 

Anforderungen und Prüfungen 
2
  DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-

derungen und Prüfungen 
3
  Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Feuerwiderstandes zu den bauaufsichtlichen Anforderungen 

gemäß Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.1 ff., in der jeweils aktuellen Ausgabe, s. www.dibt.de 
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 Die Brandschutzverglasung darf an Bauteile nach den Abschnitten 4.3.1.2 und 4.3.1.3, 
jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2

4
 bzw. nach 

DIN 4102-4
5
 und DIN 4102-22

6
, angeschlossen werden, sofern diese wiederum über ihre ge-

samte Länge bzw. Höhe an raumabschließende, entsprechend feuerwiderstandsfähige 
Bauteile angeschlossen sind. 

1.2.5 Die zulässige Höhe der Brandschutzverglasung beträgt maximal 4500 mm. 

 Die Länge der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt. 

 Wird die Brandschutzverglasung in Verbindung mit Feuerschutzabschlüssen nach 
Abschnitt 3.1.1 ausgeführt, beträgt der maximal zulässige Abstand der über die gesamte 
Höhe der Brandschutzverglasung durchgehenden Pfosten (ggf. gestoßene bzw. verstärkte 
Pfostenprofile) 4800 mm. 

 Wird die Brandschutzverglasung - ohne Feuerschutzabschlüsse - in die Öffnung einer 
Trennwand eingebaut, beträgt die maximal zulässige Länge der Brandschutzverglasung 
5000 mm. Die Trennwand darf im Bereich der Brandschutzverglasung maximal 5000 mm 
hoch sein. 

1.2.6 Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflächen zu unterteilen, dass folgende Einzelglas-
flächen (maximale Scheibengröße) entstehen: 

 

Scheibentyp 

 maximale  
Scheibengröße 

    [mm] 

 

Format  

"Pilkington Pyrostop 30-1." und 

"Pilkington Pyrostop 30-1. Iso" 
1400 x 2500 Hoch- oder Querformat 

"Pilkington Pyrostop 30-22" 1400 x 2400 Hoch- oder Querformat 

"Pilkington Pyrostop 30-20" 1400 x 2854 Hoch- oder Querformat 

"Pilkington Pyrostop 30-2. Iso" und 

"Pilkington Pyrostop 30-3. Iso" 
1400 x 2890 Hoch- oder Querformat 

"Pilkington Pyrostop 30-1. S" 1400 x 2300 Hoch- oder Querformat 

"Pilkington Pyrostop 30-10." 
1400 x 2864 Hochformat 

2000 x 1400 Querformat 

 In einzelne Teilflächen der Brandschutzverglasung dürfen anstelle der Scheiben Ausfüllun-
gen nach Abschnitt 2.1.5 mit folgenden Abmessungen eingesetzt werden: 

Ausfüllungstyp maximale Ausfüllungsgröße  
[mm] 

Format 

A 1400 x 2400 Hoch- oder Querformat 

B 1250 x 3000 Hoch- oder Querformat 

C 964 x 934 Hoch- oder Querformat 

 
4
 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen 

und Prüfungen 
5
  DIN 4102-4:1994-03  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung 

und DIN 4102-4/A1:2004-11  klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile  
6
  DIN 4102-22:2004-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 22: Anwendungsnorm zu 

DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwerten 
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 Bei Brandschutzverglasungshöhen > 4000 mm dürfen nur Scheiben und Ausfüllungen mit 
Abmessungen ≤ 2000 mm (Breite) x ≤ 1400 mm (Höhe) verwendet werden. 

1.2.7 Die Brandschutzverglasung darf in Verbindung mit Feuerschutzabschlüssen gemäß 
Abschnitt 3.1.1 ausgeführt werden. 

1.2.8 Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden. 

1.2.9 Die Brandschutzverglasung darf nicht planmäßig der Aussteifung anderer Bauteile dienen. 

 

2. Sämtliche Bestimmungen (auch in den Anlagen) zu Eckausbildungen werden ersatzlos gestrichen. 

 

 

Maja Tiemann 
Referatsleiterin  

Beglaubigt 
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